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Einleitung

„Most frequently the real problem is not in arriving 
in an answer at law, but in enforcing an answer in 
law. In the final analysis, law is not only, as the 
Legal Realists contend, what the Court says, but 
also what the sheriff does.“1

W. Michael Reisman

A. Ein politisiertes Verfahren mit rechtsstaatlicher Bedeutung

Die Durchsetzung der Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) ist nicht mit der Verkündung eines Urteils des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) abgeschlossen, sondern erst mit 
der vollständigen Umsetzung2 des Urteils im innerstaatlichen Recht des verur-
teilten Mitgliedsstaats. Die Umsetzung der Urteile durch die Mitgliedstaaten 
wird dabei durch das Ministerkomitee des Europarats, neben der Parlamenta-
rischen Versammlung das Hauptorgan des Europarats, kontrolliert. Das Minis-
terkomitee setzt sich aus den Außenministern der 47 Mitgliedsstaaten des Eu-
roparats zusammen (Art. 14 Satzung des Europarats). In der Praxis besteht das 
Komitee aus den Ständigen Vertreterinnen und Vertretern der Regierungen in 
Straßburg. Es ist folglich ein aus Diplomatinnen und Diplomaten zusammen-
gesetztes politisches Organ. Die Kontrolle der Umsetzung der Urteile des 
EGMR ist die Hauptaufgabe des Ministerkomitees, der es sich in viermal jähr-
lich stattfindenden human rights meetings ausschließlich widmet. 

Warum ist die Umsetzung der Urteile des EGMR von Bedeutung? Zum 
einen kann erst mit der richtigen Umsetzung eines Urteils der wirksame 
Schutz der Menschenrechte des Einzelnen erreicht werden.3 Die Umsetzung 
des Urteils sorgt dafür, dass Entschädigungen gezahlt, die Konventionsverlet-
zung abgestellt, die individuelle Situation des Beschwerdeführers oder der 

1 Reisman, AJIL 1969, 1 (1).
2 In der deutschen Fassung der EMRK werden die in den Originaltexten verwen-

deten Begriffe „execution“ / „exécution“ mit „Durchführung“ der Urteile übersetzt. 
Während es in der schweizerischen Übersetzung „Vollzug“ heißt, hat sich in der zeit-
genössischen deutschsprachigen Literatur und im deutschen Sprachgebrauch der Be-
griff „Umsetzung“ durchgesetzt, der auch dem Original am Nächsten kommt.

3 Okresek, EuGRZ 2003, 168 (168).



20 Einleitung

Beschwerdeführerin wieder so hergestellt wird, wie sie vor der Konventions-
verletzung bestand und sich die Verletzung nicht wiederholt. Damit trägt eine 
rasche und umfassende Umsetzung von Urteilen zu einer Reduzierung der 
Arbeitsbelastung des Gerichtshofes bei, da so Wiederholungsfälle vermieden 
werden.4 

Darüber hinaus schadet die Nichtumsetzung eines Urteils aber nicht nur 
dem Individuum, sondern auch dem Ansehen der Justiz und der Verwaltung 
eines Mitgliedstaates. 

Ebenso ist die Vorbildfunktion gegenüber anderen Mitgliedstaaten ernst zu 
nehmen. Wenn ein Staat Urteile des EGMR nicht richtig umsetzt, stellt das 
ein schlechtes Beispiel für die übrigen Mitgliedstaaten des Europarates dar, 
die in der Folge möglicherweise ebenfalls nicht mehr die ihnen gegenüber 
ergehenden Urteile beachten. 

Zusätzlich ist auch die Vorbildfunktion über den Europarat hinaus zu be-
achten und ein Beispiel für die übrigen regionalen Menschenrechtsinstru-
mente und die Durchsetzung des Völkerrechts im Allgemeinen zu setzen. 

Zuletzt geht es auch darum, den etwa 820 Mio. Einwohnerinnen und Ein-
wohnern der Europaratsstaaten die Sicherheit zu geben, dass wenigstens in 
Straßburg ihre Situation nach rechtsstaatlichen Maßstäben aufgearbeitet und 
infolge des Urteils auch so wieder hergestellt wird, wie sie vor der Konven-
tionsverletzung war. 

Das Ministerkomitee nimmt sich diesen Belangen an, indem es gemäß 
Art. 46 Abs. 2 EMRK die innerstaatliche Umsetzung der Urteile des EGMR 
überwacht. Es stellt sich dabei zum einen die Frage, welche Pflichten und 
Befugnisse das Ministerkomitee bei dieser Überwachungsarbeit hat. Darunter 
fällt, ob nur das Komitee als solches oder auch die einzelnen Mitgliedstaaten 
als Drittstaaten gefordert sind, die Umsetzung der Urteile zu befördern. Au-
ßerdem ist zu erörtern, welche Möglichkeiten dem Ministerkomitee zur Ver-
fügung stehen, um auf die Mitgliedstaaten einzuwirken, die ein Urteil nicht 
umsetzen. Zum anderen ist zu analysieren, wie das Komitee in der Praxis mit 
seinen Pflichten und Befugnissen umgeht. Darüber hinaus sind auch der 
EGMR und die Parlamentarische Versammlung immer stärker in den Umset-
zungsvorgang involviert, sodass der Einfluss dieser Organe auf die Arbeit 
und Stellung des Ministerkomitees zu untersuchen ist. Über alledem steht die 
Frage, ob ein politisches Gremium überhaupt geeignet ist, diese verfahrens-
rechtliche Aufgabe wahrzunehmen. 

Die Beantwortung dieser Fragen stellt den Gegenstand dieser Arbeit dar. 

4 Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fun-
damental Freedoms, amending the control system of the Convention, 13.05.2005, 
CETS	 no.194	 (in	 der	 Folge:	 14.	 Zusatzprotokoll	 zur	 EMRK),	 Explanatory	 Report,	
Ziff. 96. 
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B. Gang der Untersuchung

Im	ersten	Teil	wird	anhand	eines	historischen	Überblicks	die	Fortentwick-
lung der Funktionen des Ministerkomitees seit Inkrafttreten der EMRK im 
Jahr 1953 dargestellt. 
Der	 zweite	 Teil	 ist	 dem	 Handlungsrahmen	 des	Ministerkomitees	 bei	 der	

Überwachung der Umsetzung der Urteile des EGMR gewidmet. Die Beurtei-
lung der Umsetzung eines Urteils setzt die Kenntnis der staatlichen Pflichten 
infolge einer Verurteilung voraus, weshalb zunächst auf diese Pflichten ein-
gegangen wird. In der Folge werden die Pflichten und Befugnisse des Minis-
terkomitees aus Art. 46 Abs. 2 EMRK untersucht. Dabei wird unterschieden 
zwischen den Pflichten und Befugnissen des Komitees und denen der einzel-
nen Mitglieder des Ministerkomitees als Drittstaaten im Umsetzungsverfah-
ren.
Aufbauend	auf	diesen	Grundlagen	wird	im	dritten	Teil	die	Praxis	des	Mi-

nisterkomitees bei der Umsetzungsüberwachung überprüft. Es werden Fall-
gruppen gebildet, um die Umsetzungsprobleme herauszufiltern. Anhand der 
Ergebnisse wird in Fallstudien untersucht und kritisch beurteilt, wie das Mi-
nisterkomitee konkret auf einige dieser Umsetzungsprobleme reagiert hat. 
Der	 vierte	 Teil	 behandelt	 die	 übrigen	Akteure	 des	 Europarats	 und	 ihren	

Einfluss auf die Umsetzung der Urteile des Gerichtshofs. Neben der Recht-
sprechung des EGMR werden die Arbeit der Parlamentarischen Versamm-
lung im Bereich der Urteilsumsetzung und die Einflussmöglichkeiten des 
Generalsekretärs des Europarats vorgestellt und auf Kompetenzkonflikte mit 
dem Ministerkomitee überprüft.
Im	 fünften	Teil	werden	bisherige	Reformüberlegungen	hinterfragt	und	ei-

gene Vorschläge zur Verbesserung des Umsetzungssystems gemacht. 
Teil	 sechs	 fasst	 die	 Forschungsergebnisse	 in	 einem	 Fazit	 zusammen	 und	

gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Rolle des Ministerkomitees bei der 
Überwachung der Umsetzung der Urteile des EGMR.

Die Kontrolle der Umsetzung der Urteile schließt die Urteile des Gerichts-
hofes infolge von Individual- und Staatenbeschwerden mit ein, wobei die 
Urteile zu Individualbeschwerden die wenigen Urteile zu Staatenbeschwer-
den in ihrer Anzahl weit überwiegen, weshalb erstere im Vordergrund stehen. 
Ebenfalls umfasst die Kontrolle des Ministerkomitees zwar die gütliche Eini-
gung zwischen den Parteien nach Art. 39 EMRK, deren Kontrolle sich aber 
nach Art. 39 Abs. 4 EMRK richtet und in der Arbeit aufgrund der geringen 
praktischen und rechtswissenschaftlichen Bedeutung nicht weiter behandelt 
wird.


